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Modul Sachverhalt

Leistungsschlüssel 99066006000000

Leistungsbezeichnung I

Leistungsbezeichnung II Insolvenz; Beratung

Typisierung 2/3 - Bund: Regelung (2 oder 3), Land/Kommune:
Vollzug

Quellredaktion Bayern

Freigabestatus Katalog unbestimmter Freigabestatus

Freigabestatus Bibliothek unbestimmter Freigabestatus

Begriffe im Kontext Illiquidität, Pleite, Überschuldung, Insolvenzberatung,
Privatinsolvenz, Schulden, Verbraucher,
zahlungsunfähig

Leistungstyp

Leistungsgruppierung

Verrichtungskennung

SDG-Informationsbereich

Lagen Portalverbund

Einheitlicher
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Modul Sachverhalt

Ansprechpartner

Fachlich freigegeben am 08.05.2025

Fachlich freigegen durch Bayerisches Staatsministerium für Familie, Arbeit und
Soziales

Handlungsgrundlage http://www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR28660099
4.html#BJNR286600994BJNG036402311
http://www.gesetze-im-internet.de/inso/BJNR28660099
4.html#BJNR286600994BJNG036402311

Teaser Sie können sich von einer anerkannten
Insolvenzberatungsstelle oder einer geeigneten Person
beraten lassen.

Volltext Überschuldete Privatpersonen (natürliche Personen)
können beim Amtsgericht einen Antrag auf
Restschuldbefreiung im Rahmen des
Verbraucherinsolvenzverfahrens stellen. Zunächst
muss allerdings eine außergerichtliche Einigung mit
den Gläubigern versucht werden.

Überschuldete Bürgerinnen und Bürger, die ein
Verbraucherinsolvenzverfahren anstreben, haben die
Möglichkeit, sich an eine anerkannte
Insolvenzberatungsstelle oder beispielsweise an einen
Rechtsanwalt ihrer Wahl zu wenden. Soweit die
persönlichen Einkommensverhältnisse es erfordern, ist
für die Beratung durch einen Rechtsanwalt ein Antrag
auf kostenlose Rechtsberatung (Beratungshilfe)
möglich, der beim zuständigen Amtsgericht zu stellen
ist.

Bevor ein gerichtliches Restschuldbefreiungsverfahren
eingeleitet werden kann, muss eine geeignete Person
(Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater) oder eine
geeignete Stelle (anerkannte Insolvenzberatungsstelle)
bescheinigen, dass ein außergerichtlicher
Einigungsversuch stattfand, aber scheiterte.

Erforderliche Unterlagen

Voraussetzungen Sie sind überschuldet und streben ein
Verbraucherinsolvenzverfahren an.
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Kosten keine

Verfahrensablauf Wenden Sie sich an eine anerkannte
Insolvenzberatungsstelle oder an eine geeignete
Person (Rechtsanwalt, Notar, Steuerberater) Ihrer
Wahl.

Bearbeitungsdauer

Frist Sie müssen sich vor der Einleitung des
Restschuldbefreiungsverfahrens beraten lassen.

weiterführende
Informationen

Hinweise

Rechtsbehelf

Kurztext

Ansprechpunkt

Zuständige Stelle

Formulare

Ursprungsportal BayernPortal, BayernPortal
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